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Pressemitteilung vom 03.September 2009  
 

Dienstleistungspauschale für Zytostatika herstellen de Apotheken 
 

Hamburg - Im Nachgang zur 15. AMG-Novelle fordert die Deutsche Gesellschaft für 

Onkologische Pharmazie (DGOP e.V.) in den anstehenden Vertragsverhandlungen zwischen 

Apothekerverbänden und Krankenkassen eine  Dienstleistungspauschale anstelle des im 

Gesetzestext benannten „Apothekenzuschlages für die Herstellung von Stoffen“. Diese sollte 

neben der Herstellung applikationsfertiger Zytostatika-Lösungen alle Aspekte der 

pharmazeutischen Beratung und Betreuung berücksichtigen. Onkologische Patienten 

benötigen eine orts- und familiennahe Versorgung, die die pharmazeutische Betreuung mit 

einschließt, denn gerade diese Aspekte sind neben den medizinischen Parametern von großer 

Bedeutung für ein erfolgreiches Behandlungsmanagement. 

Obwohl die Bundesregierung gerade im Vorfeld zur Gesetzesänderung auf den 

Normenbildenden Charakter der europaweit anerkannten Qualitätsstandards der DGOP 

(QuapoS) Bezug genommen hat, indem sie die hochqualifizierte Tätigkeit des Apothekers bei 

der Versorgung onkologischer Patienten auch in Zukunft für nötig erklärt, ist bislang nur eine 

„Herstellungspauschale“ von 70 Euro vorgesehen. 

Die DGOP sieht sich in ihrer Auffassung durch die Position der ABDA in deren 

Stellungsnahme zur 15. AMG-Novelle vom 29. April 2009 gestützt. Dort wird neben weiteren 

Anregungen das Medikamentenmanagement als zukünftige Verpflichtung für die Apotheken 

angesprochen. Im Rahmen des Modells der „Zeitraumverordnung“ wird darin der Apotheke 

bei der Aushändigung der Medikamente an chronisch Kranke eine größere Kompetenz 

zugesprochen. 

Nun geht es darum, die Rahmenbedingungen für eine die Herstellungszuschläge ersetzende 

Dienstleistungspauschale für die Zytostatika herstellenden Apotheken zu schaffen. 
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Die DGOP ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein, deren rund 600 Mitglieder 

überwiegend als Pharmazeuten im Bereich der Onkologie tätig sind. Die DGOP ist eng mit 

nationalen und internationalen Fachleuten und Fachorganisationen wie z.B. der Deutschen 

Krebsgesellschaft (DKG) und der European Cancer Organisation (ECCO) verzahnt. Sie gibt 

die Qualitätsstandards für den pharmazeutisch-onkologischen Service (QuapoS) heraus. Auf 

dem Gebiet der onkologisch-pharmazeutischen Versorgung kann die DGOP als die führende 

Fort- und Weiterbildungsorganisation im deutschsprachigen Raum bezeichnet werden. 

Weitergehende Informationen finden Sie unter http://www.dgop.org 

 


